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Haushaltssatzung
des Zweckverband ÖPNV Vogtland

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 74 der SächsGemO in der Neufassung vom
18. März 2003 (Sächs.GVBL. S. 55) i. V. m. § 58 des Sächs.
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (Sächs.KomZG)
vom 19. Auigust 1993 (Sächs.GVBL. S. 815, 1103), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. März 2003
(Sächs.GVBL. S. 49, 54) hat die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes ÖPNV Vogtland am 26. 11. 2009 folgende
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird fest-
gesetzt mit
den
Einnahmen und Ausgaben 45.098.400 R
von je

davon im Verwaltungshaushalt 44.741.300 R
davon im Vermögenshaushalt 357.100 R

2. dem Gesamtbetrag der Kredite
der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) von 0 R

3. dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von 0 R

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf: 2.000.000 R

Auerbach, den 18. 01. 2010

Dr. Lenk
Verbandsvorsitzender ZVV

Hinweis
nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die
unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften
der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ih-
rer Bekanntmachung als von Anfang gültig zustande gekom-
men.

Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt

ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsicht den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift

gegenüber dem Zweckverband ÖPNV Vogtland un-
ter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Ziffer 3 und 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Auslegungshinweis

Die bestätigte Haushaltssatzung, einschließlich des Haus-
haltsplanes und der Anlagen liegt ab dem 22. Februar 2010
eine Woche während der Dienststunden in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahver-

kehr Vogtland, Göltzschtalstraße 16, 08209 Auerbach, zu
jedermann Einsicht aus.

Auerbach, den 18. 01. 2010

Dr. Lenk
Landrat und Verbandsvorsitzender

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Schöneck (5422):
3a, 24/1, 56a, 126/4, 126/6, 130/5, 264, 334a, 338/49,
338/51, 370, 383a, 403/2, 410, 411b, 414/2, 427, 492/1,
530h, 588, 602, 603, 607, 608, 620/3, 620/6, 622/3, 623/1,
632, 636/5, 642/3, 649/3, 652/5, 655/1, 660, 675/4, 718/4,
748, 750, 751, 752, 753, 754, 790, 791, 792, 793, 794, 795,
810, 812, 824, 825, 827, 828, 829, 831, 837/1, 838, 839,
841, 842, 843, 847/1, 848/1, 997, 1818/10, 1821/1, 1821/2,
1824, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843,
1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1879, 1879a, 1880/2,
1880/3, 1880/5, 1880/6, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,
1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1981/2, 1983/2, 2056,
2062/1, 2501a, 2510/31, 2517, 2540, 2541/11, 2541/13,
2543/2, 2543/5, 2544a, 2568/1, 2569, 2733/4, 2734, 2737,
2746/2, 2747/1, 2757/1, 2776, 2803, 2811, 2815/1, 2817,
2827, 2828/1, 2854/1, 2854/3, 2862, 2865, 2871, 2877
und 2879

Art der Änderung
1. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
2. Teilweise Änderung der Angaben zur Nutzung

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Görnitz (6545):
5a, 17b, 52/4, 214/2 und 214/3
Gemarkung Oberhermsgrün (6542):
10/4, 53a, 60/4, 620 und 621/1
Gemarkung Unterhermsgrün (6543):
25, 25a, 97, 98, 108/1, 116, 118, 133/2, 135 und 168/2

Art der Änderung
1. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
2. Teilweise Änderung der Angaben zur Nutzung

Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und
Geobasisinformationsgesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und
Geobasisinformationsgesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

Die Änderung der Daten erfolgte aufgrund der Anpassung
des Liegenschaftskatasters an die von der Kommune verge-
benen Straßen- und Hausnummernbezeichnungen sowie die
offiziellen Gewässerbezeichnungen. In diesem Zusammen-
hang wurde bei einzelnen Flurstücken die im Liegenschafts-
buch nachgewiesene Nutzung der Flurstücke an deren Dar-
stellung in der Liegenschaftskarte angepasst.

Wir weisen darauf hin, dass der Nachweis der Gebäude und
der Nutzung von der Örtlichkeit abweichen kann, solange
der Gebäudebestand und die Nutzung des Flurstückes nicht
vor Ort aufgemessen wurden.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 4 des SächsVermGeoG1 für
die Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der
Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die
Vorschriften des § 14 SächsVermGeoG zugrunde. Allen Be-
troffenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters
durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur
Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermGeoG.

Oben beschriebene Änderungen werden dem zuständigen
Grundbuchamt automatisch mitgeteilt, wenn sie Auswir-
kungen auf das Grundbuch haben.

Die Fortführungsnachweise Nr. 5422-332 bis 345 liegen

ab dem 22. 02. 2010 bis zum 22. 03. 2010
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie
am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-

VermGeoG gilt die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung (Telefon: 03741/392-2416 oder E-Mail: post-
stelle.kataster@vogtlandkreis.de). Sie haben dort auch die
Möglichkeit, weitere Unterlagen einzusehen.

Plauen, den 01. 02. 2010

Dr. Lenk
Landrat

1 Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster sowie die
Bereitstellung von amtlichen Geobasisinformationen im Freistaat Sachsen (Säch-
sischesVermessungs- und Geobasisinformationsgesetz – SächsVermGeoG) vom
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 148 ff) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Änderung der Daten erfolgte aufgrund der Anpassung
des Liegenschaftskatasters an die von der Kommune verge-
benen Straßen- und Hausnummernbezeichnungen.
In diesem Zusammenhang wurde bei einzelnen Flurstücken
die im Liegenschaftsbuch nachgewiesene Nutzung der Flur-
stücke an deren Darstellung in der Liegenschaftskarte an-
gepasst.

Wir weisen darauf hin, dass der Nachweis der Gebäude und
der Nutzung von der Örtlichkeit abweichen kann, solange
der Gebäudebestand und die Nutzung des Flurstückes nicht
vor Ort aufgemessen wurden.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 4 des SächsVermGeoG1 für
die Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der
Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die
Vorschriften des § 14 SächsVermGeoG zugrunde. Allen Be-
troffenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters
durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur
Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermGeoG.

Oben beschriebene Änderungen werden dem zuständigen
Grundbuchamt automatisch mitgeteilt, wenn sie Auswir-
kungen auf das Grundbuch haben.

Die Fortführungsnachweise Nr. 6542-45, 6543-16 und 6545-
34 liegen

ab dem 22. 02. 2010 bis zum 22. 03. 2010
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie
am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-


